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werden, aber nicht nâdinâ. Ich möchte daher lieber nâdinâ
als Grundform betrachten, aus der durch Umdeutung und Ersatz
des unverständlichen di „nach und nach" (auch in der Schrift-

spräche) gebildet wurde. Auch die Mundart hat versucht, das

unverständliche di zu ersetzen, und zwar wie vor baz, mêr und

andern Komparativen durch dis (des), so daß die Nebenformen
nâdisnâ und andere entstanden. Außerdem brauchen wir heute

überall „nach und nach" neben der echten alten Form.
Man wird gegen diese Erklärungen einwenden können, daß

weder das Korrelativum wi — di (wiu — diu) noch nach —

diu — nach literarisch belegt sind. Das kann in diesem Fall
nicht ausschlaggebend sein. Es handelt sich in beiden Fällen

um Eigentümlichkeiten, die der literarischen Sprache fremd blei-
ben mußten, von den Schreibenden auch bewußt gemieden wur-
den, und dies um so eher, als darin völlig unverständliche Wort-
elemente vorkamen. W. Hodler

steine êfreifticfefet

Die Grundlagen des Sprachfriedens
Der Gemeinderat der Stadt Bern hat beschlossen, keine Bei-

träge an die private welsche Lehranstalt in Bern zu bezahlen.

Er stützt sich bei diesem Entscheid auf rechtliche Erwägungen und

vertritt die Meinung, daß die Sprachzulagen den welschen Be-

amten genügend entgegenkommen. In seinen Ausführungen über
die Grundlagen des Sprachfriedens schreibt er unter anderem :

„Mit dem ,Sprachenartikel' 116 anerkennt die Bundesverfassung
die vier Sprachen als gleichberechtigte Nationalsprachen. Dieser
Grundsatz schließt zwangsläufig die Anerkennung der historisch

gewordenen Sprachgebiete in ihrer Abgrenzung in sich. Es ist
fundamentaler Grundsatz der Bundesverfassung und der

eidgenössischen Staatspolitik überhaupt,

daß der Sprachfrieden erhalten bleibt und daß keine Sprachen-

gemeinschaft zum Nachteil einer andern gefördert werde.
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werden, sber niât nâdins. Ick möckte dsber lieber nâdins
sis Orundlorm betrsckten, sus der durck Umdeutung und krsst?.
<Ie8 unverstsndlicken di „nsck und nsck" (suck in der Zckrikt-

sprscke) gebildet wurde, ^uck die blundsrt bst versuckì, dss
unverstsndlicke di xu ersetzen, und xwsr wie vor bsx, mêr und

sndern Kompsrsìiven durck dis (des), so dsk die blebentormen
nâdisnâ und sndere entstunden. ^uKerdem brsucken wir beute

übersll ^nsck und nsck" neben der eckten slten korm.
kdsn wird gegen diese Erklärungen einwenden können, dsk

weder dss Xorrelstivum wi — di (wiu — diu) nock nscb —

diu — nscb litersrisck belegt sind. Dss ksnn in diesem ksll
nickt susscklsggebend sein. ks bsndelt sick in beiden ksllen
um kigentümlickkeiten, die der litersriscken 8prscke Iremd blsi-
ben mukten, von den Zckreibenden suck bewukt gemieden wur-
den, und dies um so eber, sls dsrin völlig unverstsndlicke >Vort-

elements vorksmen. Rodler

Kleine Sireiflichter

Oie (Zrunâlsgen àes Zprsetikrieâens
Der Oemeinderst der Ztsdt kern bst bescklossen, keine Lei-

trüge sn die privste welscke bebrsnstsit in kern ?u be^sblen.

kr stützt sick bei diesem kntsckeid suk recktlicke krwsgungen und

vertritt die bleinung, dsk die Kprsckxulsgen den welscken ke
smten genügend entgegenkommen. In seinen àstubrungen über
die Orundlsgen des Zprsckkriedens sckreibt er unter snderem:

„blit dem ,8prsckensrtikel' 116 snerkennt die kundesverksssung
die vier 8prscken sls gleickberecktigte blstionslsprscken. Dieser
Qrundsà sckliekt zwsngslsukig die Anerkennung der bistorisck

gewordenen Zprsckgebiete in ibrer ^bgren^ung in sick, ks ist

lundsmentsler Qrundsst? der kundesverksssung und der

eidgenössiscken 8tsstspolitik überbsupt,

dsk der Lprsckkrieden erbslten bleibt und dsk keine Zprscken-
gemeinsckskt xum ?>lsckteil einer sndern gefördert werde.
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Der Bund darf in die Abgrenzung der Sprachgebiete durch seine

Gesetzgebung nicht eingreifen. Die Errichtung fremdsprachiger
Klassen in einem geschlossenen Sprachgebiet durch bundesrecht-
liehen Erlaß wäre eine Maßnahme, die den Sprachfrieden stören
und gegen Sinn und Geist der Bundesverfassung verstoßen würde.

Maßgebliche Sprache ist die Sprache des Gebietes, die Orts-
spräche. Nach diesem sogenannten Territorialitätsprinzip haben

sich alle Maßnahmen sprachpolitischer Natur auszurichten. Der
Umstand, daß Bern Sitz der Bundesbehörden und der zentralen
kantonalen Verwaltungsabteilungen ist, vermag hieran nichts zu

ändern. Alle in Bern niedergelassenen Beamten von Bund und

Kanton unterliegen in gleicher Weise wie alle andern Einwohner
diesem Territorialprinzip und sind den Gesetzen, auch den Schul-

gesetzen, des Kantons Bern unterworfen. Weder die Niederlas-

sungsfreiheit an sich noch irgendeine bundesrechtliche Norm

geben ein Anrecht darauf, in fremdem Sprachgebiet in der Mutter-

spräche unterrichtet zu werden. Dies gilt für alle Kantone ohne

Unterschied."

Und ferner wird ausgeführt: „Das Bemühen, die Sprache einer

fremdsprachigen Minderheit zu schützen, schädigt ganz natürlicher-

weise den Bestand der Ortssprache. Das Territorialprinzip er-

trägt keine zweckdienliche Interpretation' und keine .notwendigen
Korrekturen'. Es besteht als absolutes Prinzip. Jede Abwei-

chung davon bedeutet eine Verletzung des Grundsatzes. Es kann

keinen Unterschied bilden, ob die Maßnahmen staatlicher oder

privater Initiative entspringen. Professor Huber stellt in einem

Gutachten mit Recht fest, und der Gemeinderat unterstreicht dies,

daß schon der Bestand einer fremdsprachigen Privatschule

gegen das Prinzip verstößt.

Tatsächlich übt die Unterrichtssprache auf den Bestand einer

Sprachgemeinschaft einen entscheidenden Einfluß aus. Wenn so-

mit nach der durch die Welschen selbst gegebenen Begründung
der „Rückgang" der französischen Sprache aufgehalten werden

soll, so darf dieses an sich unterstützungswerte Begehren nicht

dadurch erstrebt werden, daß im deutschen Sprachgebiet Maß-

49

Der kuncl 6srf In 6ie ^bgren?ung 6er Zprsckgebiete 6urck seine

Oeset?gebung nickt eingreifen. Die krricktung fremclsprsckiger
Blässen in einem geschlossenen Zprsckgebiet 6urck bunbesreckt-
lichen krlsk wsre eine kfsknsbme, 6ie 6en Zprsckfrieclen stören
un6 gegen Zinn un6 Oeist 6er kunbesverfsssung verstoken würbe,

klskgeblicke Zprscke ist 6ie Zprscke 6ss Oebietes, 6ie Orts-
spräche. Gleich 6iesem sogenannten lerritorislitstsprinxip bsben
sich slle klsbnsbmen sprsckpolitiscker bistur suszurickten. Der
blmstsnb, 6sk Lern Lit? 6er Vunclesbebörben un6 6er -entrslen
ksntonslen Verwsltungssbteilungen ist, vermsg biersn nichts ?u

snbern. ^Ile in kern niebergelsssenen Vesmten von kunb un6

Ksnton unterliegen in gleicher Weise wie slle snbern kinwobner
6!esem lerritorislprin^ip un6 sincl 6en Oeset^en, such 6en Zchul-

gesellen, 6es Ksntons kern unterworfen. Weber 6ie blieberlss-

sungskreibeit sn sick nock irgenbeine bunbesrecktlicke blorm

geben ein ^.nreckt 6srsuf, in fremciem Zprsckgebiet in 6er KHutter-

sprscke unterricktet xu wer6en. Dies gilt für slle Ksntone olme

Untersckieb."

Un6 ferner wir6 susgefübrt: „Oss öemüben, 6ie Zprscke einer

krernclsprsckigen fbinberbeit ?u scküt^en, scksbigt gsn?: nstürlicker-
weise 6en Kestsn6 6er Ortssprscke. Oss lerritorislprin^ip er-

trügt lceine ,^weck6ienlicke Interpretstion' uncl keine ,notwen6igen
Korrekturen", ks bestebt sls sbsolutes Princip. lebe ^bwei-
ckung 6svon bebeutet eine Verletzung 6es Orunbsstxes. ks ksnn

keinen Unterschieb bilben, ob 6ie klsknsbmen stsstlicker o6er

privster Initistive entspringen. Professor Uuber stellt in einem

Outsckten mit Keckt fest, un6 6er Oemeinclerst unterstreickt 6ies,

bsk sckon 6er kestsncl einer frem6sprsckigen privstsckule

gegen 6ss Princip verstöbt.

Istsscklick übt 6ie Unterricktssprscke suf 6en Lestsn6 einer

Zprsckgemeinsckskt einen entsckeiclenclen kintluk sus. Wenn so-

mit nsck 6er 6urck 6ie Welscken selbst gegebenen Kegrün6ung
6er „Kückgsng" 6er frsnxösiscken Zprscke sukgebslten wer6en

soll, so 6srk 6ieses sn sick unterstütxungswerte kegebren nickt
6s6urck erstrebt werben, 6sK im cleutscken Zprsckgebiet IUsK-
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nahmen ergriffen werden, die sich letzten Endes als Angriff
auf die Ortssprache auswirken. So gesehen, muß man sogar be-
dauern, daß die uneingeschränkte Möglichkeit, Privatschulen zu
führen, nicht ihre feste Grenze findet innerhalb der sprachlichen
Gegebenheit eines Ortes.

Die bestehende französische Schule in Bern erhält von seiten
einiger westschweizerischer Gemeinden sogar Sub-
ventionen aus öffentlichen Mitteln. Wenn schon anzunehmen
ist, daß diese Subventionen nicht bedeutend sind, so muß trotz-
dem die Tatsache, daß sie überhaupt geleistet werden, Be-
fremden erwecken.

Gegen die Zulässigkeit solcher Zuwendungen erheben sich
schwerste staatspolitische Bedenken.

Das Fernhalten fremdsprachiger Kinder von der örtlichen Un-
terrichtssprache verstößt gegen Sinn und Geist der Bundesver-
fassung.

Außer einem Rechtsanspruch machten die Freunde der fran-
zösischen Schule das

Bestehen eines .moralischen' Anspruches

geltend. Die vorstehende Auseinandersetzung mit den sprachpo-
litischen Argumenten zeigt jedoch dem Unvoreingenommenen,
daß ein .moralischer' Anspruch nur dann bestehen kann, wenn
der Fordernde der Gegenseite dasselbe zu gewähren bereit ist,
und daß ferner den französisch sprechenden Einwohnern Berns
nichts anderes zugemutet wird als das, dem sich die weit zahl-
reicheren Deutschschweizer in der französischen Schweiz freiwillig
und selbstverständlich unterziehen."
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nsdmen ergriffen werben, 6ie sick letalen Ln6es sis Angriff
suf 6is Ortssprscke suswicken. 80 geseden, muk msn sogsr de-
6suern, 6sk 6ie uneingesckrsnkte lUöglicdkeit, privstsckulen ?u
füdren, nickt idre fesie Oren?e Kn6et innerdslb 6er sprscklicken
Oegedendeit eines Ortes.

Die destedsn6e frsncksiscke Lckule in kern erdslt von seiten
einiger westscdwei^eriscder Oemein6en sogsr Lud-
ventionen sus ökfentlicken Mitteln. Wenn sckon sn^unedmen
ist, 6sK 6isse Ludventionen nickt de6euten6 sin6, so rnuK troU-
6em 6ie Istsscke, 6sk sie überdsupt geleistet wecken, Le-
frencken erwecken.

Oegen 6ie ^ulsssiglreit solcker ^uwen6ungen erdeden sick
sckwerste stsstspolitiscke Le6enken.

Oss Lerndslten frem6sprsckiger Kin6er von 6er örtlicken Un-
terricktssprscke verstödt gegen Zinn un6 Oeist 6er Kun6esver-
fsssung.

^.uker einem Lecktssnspruck msckten 6ie Lreun6e 6er frsn-
cksiscken 8ckule 6ss

Lesteden eines ,morslisckei6 ^nspruckes

getten6. Die vorsteden6e ^useinsn6erset?ung mit 6en sprsckpo-
titiscken Argumenten xeigt je6ock 6em Unvoreingenommenen,
6sk ein .morsliscker" ^nspruck nur 6snn destedsn ksnn, wenn
6er Lor6ern6e 6er Oegenseite 6ssselde ^u gewsdren bereit ist,
un6 6sd ferner 6en frsnxösisck sprecken6en Linwodnern Lerns
nickts sn6eres Zugemutet wir6 sis 6ss, 6em sick 6ie weit ?sdl-
reickeren Oeutscksckwei^sr in 6er trsncksiscken Lckwei? freiwillig
un6 seldstverstsn6Iick unter^ieden."
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